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Erwägungen
E. 1
Die Parteien sind die unverheirateten Eltern von E._____, geboren am tt.mm.2018 (Urk. 7/3/2). Anlässlich des vorinstanzlichen Verfahrens betreffend Unterhalt und weitere Kinderbelange einigten sie sich im Rahmen von vorsorgli- chen Massnahmen auf einen vom Beklagten, Erstberufungsbeklagten und Zweit- berufungskläger (fortan Beklagter) für die Dauer des Verfahrens zu zahlenden Kinderunterhaltsbeitrag von monatlich Fr. 1'400.– (Prot. I. S. 21, Urk. 7/28), was mit Entscheid vom 19. September 2019 (Urk. 7/32) genehmigt wurde.
E. 2
Mit Eingabe vom 2. November 2020 (Urk. 7/73) und vom 4. Dezember 2020 (act. 7/75) stellte die Klägerin, Erstberufungsklägerin und Zweitberufungsbeklagte (fortan Klägerin) das obgenannte Begehren um Schuldneranweisung. Der weitere Prozessverlauf kann der angefochtenen erstinstanzlichen Verfügung entnommen werden (vgl. Urk. 7/92 S. 2 f. = Urk. 2 S. 2 f.). Am 27. Januar 2021 erliess die Vor- instanz die eingangs wiedergegebene Verfügung (Urk. 2).
E. 3
Gegen den vorinstanzlichen Entscheid erhoben beide Parteien mit Eingaben vom 12. Februar 2021 (Urk. 1 resp. Urk. 12/1) innert Frist (vgl. Urk. 7/94) Beru- fung mit den oben zitierten Anträgen. Auf das von der Klägerin zusammen mit der Erstberufungsschrift gestellte Gesuch um Entzug der aufschiebenden Wirkung wurde mit Verfügung vom 17. Februar 2021 nicht eingetreten (Urk. 6). Mit Einga- ben vom 18. März 2021 erstattete der Beklagte seine Erstberufungsantwort (Urk. 9) und die Klägerin ihre Zweitberufungsantwort (Urk. 12/7). Mit Beschluss vom 25. März 2021 wurde die Zweitberufung des Beklagten (LZ210011-O) mit
- 5 - dem vorliegenden Berufungsverfahren (LZ210010-O) vereinigt und als dadurch erledigt abgeschrieben (Urk. 13 = Urk. 12/10, Urk. 14). Ebenfalls mit Beschluss vom 25. März 2021 wurde den Parteien die jeweilige Berufungsantwort der Ge- genseite zur Kenntnisnahme zugestellt (Urk. 14). Die in der Folge eingegangen Stellungnahmen vom 9. April 2021 (Urk. 15) und 23. April 2021 (Urk. 18) wurden den Parteien jeweils erneut zur Kenntnisnahme zugestellt. Es erfolgten keine wei- teren Eingaben.
E. 3.1
Der Beklagte bringt vorab vor, der Unterhaltsanspruch sei gemäss Art. 289 Abs. 2 ZGB auf das Gemeinwesen übergegangen, da die Alimentenstelle einen Teil der Unterhaltsbeiträge bevorschusse. Die Klägerin als Vertreterin von E._____ sei daher nicht mehr aktivlegitimiert (Urk. 12/1 S. 3). Die Klägerin wendet mit Verweis auf zwei Anspruchsberechnungen und eine Verfügung der Alimen- tenstelle der C._____ ein (vgl. Urk. 12/9/1-3), dass im Umfang der Direktzahlun- gen die Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge entfalle, weshalb die Aktivlegiti- mation weiterhin gegeben sei (Urk. 12/7 S. 2 f.).
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E. 3.2
Gemäss Art. 289 Abs. 1 ZGB steht der Anspruch auf Unterhaltsbeiträge dem Kind zu. Nach Abs. 2 der Bestimmung geht für den Fall, dass das Gemeinwesen für den Unterhalt aufkommt, der Unterhaltsanspruch mit allen Rechten auf das Gemeinwesen über. Bei diesem Rechtsübergang handelt es sich um eine Legal- zession nach Art. 166 OR (Subrogation; BGE 137 III 193 E. 2.1). Der Unterhalts- anspruch geht im Umfang der tatsächlich erbrachten und künftig zu erbringenden Unterhaltsleistungen über (BGE 143 III 177 E. 6.3.2; BGer 5A_634/2013 vom 12. März 2014 E. 4.1). In diesem Umfang kommt dem Gemeinwesen mithin auch die Aktivlegitimation zu, eine Schuldneranweisung nach Art. 291 ZGB zu beantra- gen (BGE 137 III 193 E. 3.4 und 3.5). Indessen tangiert die Subrogation die Ge- staltungsrechte und prozessualen Befugnisse des unterhaltsberechtigten Kindes hinsichtlich des Dauerschuldverhältnisses aber nicht. Mithin bleibt das Kind selbst dann neben dem Gemeinwesen legitimiert, wenn dieses in zeitlicher und quantita- tiver Hinsicht vollständig in den Unterhaltsanspruch subrogiert (vgl. BGE 143 III 177 E. 6.3.3 betreffend Passivlegitimation, was auch für die Aktivlegitimation gel- ten muss).
E. 3.4
Aus dem Entscheid und den Berechnungen der Alimentenstelle C._____ vom 20. Januar 2021 und 24. Februar 2021 ergibt sich, dass ein Teil der vom Be- klagten geschuldeten Kinderunterhaltsbeiträge bevorschusst wird (vgl. Urk. 12/9/1-3). Gemäss vorgenannter Rechtsprechung bleibt die Klägerin als Pro- zessstandschafterin der unterhaltsberechtigten Tochter E._____ jedoch grund- sätzlich selbst dann aktivlegitimiert, wenn das Gemeinwesen den gesamten Un- terhaltsbeitrag bevorschussen würde. In casu kommt hinzu, dass vor Abschluss des vorliegenden Verfahrens noch gar nicht fest steht, in welchem Umfang die un- terhaltsberechtigte Tochter überhaupt einen Anspruch auf Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen hat. Dieser Anspruch entsteht nämlich erst dann, wenn die Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen (§ 23 des Kinder- und Jugendhil- fegesetzes des Kantons Zürich), wobei der Anspruch nach Art. 289 Abs. 2 ZGB nur übergeht, "soweit er vom Gemeinwesen tatsächlich anstelle des Pflichtigen erfüllt wird" (BGE 137 III 193 E. 3.8). Wird der Unterhalt – ob freiwillig oder auf- grund angeordneter Vollstreckungsmassnahmen – vom Unterhaltsschuldner di- rekt bezahlt, kann keine Bevorschussung beantragt werden und dementspre-
- 9 - chend können auch die Ansprüche nicht auf das Gemeinwesen übergehen. Mit anderen Worten geht die von der unterhaltsberechtigten Person eingeleitete Schuldneranweisung einer allfälligen Bevorschussung durch das Gemeinwesen vor. So ist denn auch aus den vorgenannten Unterlagen der Alimentenstelle C._____ ersichtlich, dass diese nach Erhalt des vorinstanzlichen Entscheids den bevorschussten Betrag um die Höhe des in der Schuldneranweisung festgehalte- nen Betrags von Fr. 956.– auf Fr. 200.– pro Monat reduzierte (vgl. Urk. 12/9/1-3). Die Alimentenstelle wird denn auch nach Abschluss des vorliegenden Verfahrens erneut überprüfen müssen, ob und in welchem Umfang eine Bevorschussung wei- terhin gerechtfertigt ist. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Aktivlegiti- mation der Klägerin im vorliegenden Verfahren gegeben ist.
E. 4
Die Parteien beanstanden in ihren Berufungen die Berechnung des Exis- tenzminimums des Beklagten und insbesondere die Berücksichtigung der Zah- lungen an das Kind F._____ (Urk. 1 S. 4 ff. resp. Urk. 12/1 S. 4 ff.). Auf diese Punkte wird nachfolgend einzeln eingegangen (vgl. E. III.4.2). Unangefochten blieben die vorinstanzlichen Erwägungen zum Vorliegen der Voraussetzungen der Schuldneranweisung nach Art. 291 ZGB. Da diesbezüglich auch kein offensichtli- cher Mangel ersichtlich ist, ist mangels Rüge nicht weiter darauf einzugehen. In Bezug auf das Einkommen des Beklagten bringt die Klägerin zwar vor, dass keine medizinische Notwendigkeit für dessen eigenständige Reduktion der Arbeitstätig- keit bestanden habe. Sie nimmt dann aber anerkennend zur Kenntnis, dass bei der Schuldneranweisung auf das effektive Einkommen des Unterhaltsschuldners abgestellt wird (Urk. 1 S. 4 f.). Der Beklagte bestätigt in seiner Zweitberufungs- schrift das von der Vorinstanz festgehaltene Einkommen von netto Fr. 4'550.– pro Monat (Urk. 12/1 S. 5). Mangels entsprechender Rügen und da auch diesbezüg- lich kein offensichtlicher Mangel vorliegt (vgl. BGer 5A_490/2012 vom 23. No- vember 2012, E. 3; OGer LD190009 vom 12. Mai 2020, E. 4.2.1), ist von diesem Einkommen auszugehen. Entsprechend sind die weiteren Vorbringen der Partei- en zur Reduktion der Arbeitstätigkeit respektive zum Gesundheitszustand des Beklagten im vorliegenden Berufungsverfahren nicht von Relevanz.
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E. 4.1
Nach neuer Rechtsprechung zum Kinderunterhalt bilden Ausgangspunkt der Bedarfsermittlung (nunmehr auch für den Kanton Zürich) die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 1. Juli 2009 (fortan: Richtlinien; BlSchK 2009, S. 192 ff.; BGer 5A_311/2019 vom 11. November 2020, E. 7.2, zur Publikation bestimmt). Es rechtfertigt sich daher, im Rahmen des vorliegenden Hauptverfahrens betreffend Kinderunterhalt im Zusammenhang mit der zu beurteilenden Schuldneranweisung nach Art. 291 ZGB den Notbedarf des Beklagten auch gemäss diesen Richtlinien und der damit zusammenhängenden Rechtsprechung zu berechnen. Bei der Anwendung kanto- naler Richtlinien (vgl. Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Oberge- richts des Kantons Zürich an die Bezirksgerichte und die Betreibungsämter vom 16. September 2009) würde ansonsten innerhalb desselben Verfahrens das be- treibungsrechtliche Existenzminimum des Unterhaltspflichtigen auf unterschiedli- che Arten berechnet. Zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum gehören ge- mäss Richtlinien der Grundbetrag, Wohnkosten, Sozialbeiträge (soweit nicht vom Lohn bereits abgezogen), unumgängliche Berufsauslagen (soweit der Arbeitgeber nicht dafür aufkommt), rechtlich geschuldete Unterhaltsbeiträge, Schul- und Fremdbetreuungskosten der Kinder, Kosten für die Abzahlung oder Miete/Leasing von Kompetenzstücken sowie ausserordentliche, in billiger Weise zu berücksich- tigende Einmalauslagen (vgl. Richtlinien).
E. 4.2
Bei der Berechnung des Existenzminimums des Beklagten ging die Vorin- stanz von den folgenden Beträgen aus (Urk. 2 S. 5 f.): a) Grundbetrag Fr. 1'275.– b) Miete Fr. 910.– c) Krankenkasse Fr. 432.– d) Franchise/Selbstbehalt Fr. 103.– e) Kommunikation Fr. 50.– f) Haushaltversicherung Fr. 25.– g) Serafe Fr. 30.– h) Mobilität Arb'weg Fr. 85.–
- 11 - i) ausw. Verpfl. Fr. 160.– j) Studiendarlehen Fr. 0.– k) Steuern Fr. 0.– l) Unterhalt F._____ Fr. 724.– Total Fr. 3'794.– a) Die Vorinstanz führte zum Grundbetrag aus, dass der Beklagte das Kind F._____ teilweise betreue, weshalb es gerechtfertigt sei, ihm den Mittelwert zwischen dem Grundbetrag für eine alleinlebende Person ohne Kinderbe- treuung (Fr. 1'200.–) und demjenigen für eine alleinlebende Person mit Kin- derbetreuung (Fr. 1'350.–), mithin Fr. 1'275.–, anzurechnen (Urk. 2 S. 5). Der Beklagte rügt, er betreue seinen Sohn F._____ zu 50% und seine Toch- ter E._____ zu rund 33%, weshalb ihm der volle Grundbetrag für eine allein- erziehende Person ohne Haushaltgemeinschaft mit einer erwachsenen Per- son von Fr. 1'350.– sowie die Hälfte des Grundbetrags für den Sohn F._____ von Fr. 200.– und einen Drittel des Grundbetrages für die Tochter E._____ von Fr. 133.35 anzurechnen sei (Urk. 12/1 S. 4). Die Klägerin wen- det ein, dass der Beklagte nicht alleine wohne und er seinen Sohn F._____ nicht zu 50% betreue. Bei F._____ handle es sich um ein Kleinkind und es sei nicht glaubhaft, dass er das Baby in diesem Ausmass betreue. Weiter sei davon auszugehen, dass der Beklagte zusammen mit der Kindsmutter von F._____ zusammenwohne. Sodann liege der Betreuungsanteil des Beklag- ten für E._____ unter 33%, da er die Betreuung am Freitag tagsüber die meiste Zeit nicht wahrgenommen habe (Urk. 12/7 S. 3). Gemäss Richtlinien ist der höhere Grundbetrag von Fr. 1'350.– nur bei ei- nem alleinerziehenden Schuldner anzurechnen (Richtlinien Ziff. I). Der Be- klagte hat nie geltend gemacht, dass er eines seiner Kinder alleine erziehe. Entsprechend ist in der Berechnung lediglich der Grundbetrag für einen al- leinstehenden Schuldner von Fr. 1'200.– zu berücksichtigen. Was die Anrechnung eines Grundbetrags für den Sohn F._____ anbelangt, so konnte der Beklagte mit Verweis auf die Vereinbarung vom 1. Dezember
- 12 - 2020 (vgl. Urk. 7/88/6) glaubhaft machen, dass er dessen Betreuung zu 50% übernimmt. Entsprechend ist ihm für F._____ die Hälfte des in den Richtli- nien vorgesehenen Grundbetrags von Fr. 200.– (50% von Fr. 400.–) anzu- rechnen. Hingegen handelt es sich bei der zwischen den Parteien für die Dauer des Verfahrens vereinbarten Betreuungsregelung (jede zweite Woche von Samstag bis Sonntag, jede andere Woche am Freitag) für die Tochter E._____ um ein ausgedehntes Besuchsrecht und nicht um eine alternieren- de Betreuung (vgl. Urk. 7/28 und 7/32). Diese Regelung passten die Partei- en nun aber offenbar an und der Beklagte betreut E._____ nunmehr wö- chentlich einen Abend inklusive Übernachtung unter der Woche sowie jedes zweite Wochenende von Freitagmorgen bis Sonntag (vgl. Urk. 20/2), was von der Klägerin im Grundsatz nicht bestritten wird (vgl. Urk. 12/7 S. 3). Selbst wenn der Beklagte nicht jeden zweiten Freitag tagsüber die Betreu- ung von E._____ übernimmt, rechtfertigt es sich bei diesem Betreuungsum- fang, ihm für die Tochter E._____ einen Grundbetrag von Fr. 133.35 (33% von Fr. 400.–) im Existenzminimum zu berücksichtigen. b) Die Mietkosten von Fr. 910.– sind belegt (Urk. 12/3) und wurden von kei- ner Partei gerügt, weshalb sie zu berücksichtigen sind (vgl. Richtlinien Ziff. II). c) Die Kosten für die Krankenkasse von Fr. 432.15 sind belegt (Urk. 7/88/9) und wurden von keiner Partei gerügt, weshalb sie zu berücksichtigen sind (vgl. Richtlinien Ziff. II). d) Die Klägerin rügt, es seien dem Beklagten Maximal Fr. 93.– als zusätzli- che monatliche Gesundheitskosten zu berücksichtigen, da die von ihm ein- gereichten Unterlagen für das Jahr 2020 lediglich Kosten von Fr. 1'110.65 belegen und es sich bei den Kosten für die Dentalhygiene nicht um medizi- nisch notwendige Behandlungen handle (Urk. 1 S. 5). Der Beklagte wendet ein, er besuche regelmässig eine Psychotherapie. Die Kosten hierfür hätten im Januar 2021 Fr. 155.– betragen, weshalb ihm weiterhin diese Beträge anzurechnen seien (Urk. 9 S. 6).
- 13 - Gemäss Richtlinien sind grössere Auslagen wie für Arzt, Arzneien oder Franchise durch eine entsprechende zeitweise Erhöhung des Existenzmini- mums in billiger Weise zu berücksichtigen (Richtlinien Ziff. II). Die Kosten ei- ner zahnärztlichen Behandlung stellen nur insoweit in der Notbedarfsbe- rechnung zu berücksichtigende Gesundheitskosten dar, als es sich um Not- fallbehandlungen oder einfache, wirtschaftliche und zweckmässige Zahnsa- nierungen zur Erhaltung der längerfristigen Kaufähigkeit handelt (BK ZPO- Bühler, Art. 117 N 186). Da es sich bei der Dentalhygiene nicht um solche Behandlungen handelt, ist der Einwendung der Klägerin zu folgen und die Kosten für die Dentalhygiene sind aus der Notbedarfsberechnung zu strei- chen. Was die Ausführungen des Beklagten zur Psychotherapie anbelangt, führt er nicht aus, in welcher Regelmässigkeit und für wie lange die Kosten für die Therapie weiter zu erwarten sind. Aus der von ihm eingereichten Leistungsabrechnung ist dies nicht ersichtlich (Urk. 11/8). Entsprechend ist einzig von den vor Vorinstanz belegten Gesundheitskosten, abzüglich der Kosten für die Dentalhygiene (vgl. Urk. 7/88/10), von monatlich Fr. 92.55 (Fr. 1'110.65 / 12) auszugehen. e/f/g) Gemäss Richtlinien sind die Kosten für private Versicherungen, Kom- munikationskosten und Serafe nicht Teil des betreibungsrechtlichen Exis- tenzminimums und können nicht berücksichtigt werden. Die drei Positionen sind aus der Notbedarfsberechnung zu streichen. Eine Auseinandersetzung mit den Ausführungen der Parteien erübrigt sich. h) Die Mobilitätskosten von Fr. 85.– sind belegt (Urk. 7/88/13) und wurden von keiner Partei gerügt, weshalb sie als unumgängliche Berufsauslagen zu berücksichtigen sind (vgl. Richtlinien Ziff. II). i) In Bezug auf die Kosten für die auswärtige Verpflegung macht die Klägerin geltend, der Beklagte erhalte als Angestellter der C._____ Lunchchecks, was sich aus den Lohnabrechnungen und seinen Aussagen vor Vorinstanz ergebe. Die Mehrauslagen seien durch diese Verbilligung gedeckt. Es seien deshalb keine Kosten zu berücksichtigen. Maximal seien bei einer 60%- Arbeitsstelle Fr. 132.– zu berücksichtigen (Urk. 1 S. 5 f.). Der Beklagte wen-
- 14 - det mit Verweis auf die Lohnabrechnungen Januar und Februar 2020 ein (Urk. 11/9), dass er keine Lunchchecks erhalte (Urk. 9 S. 7). Aus den Lohnabrechnungen von Januar und Februar 2020 ist nicht ersicht- lich, dass der Beklagte Lunchchecks bezieht (vgl. Urk. 11/9). Dies deckt sich mit seinen vorinstanzlichen Ausführungen anlässlich der Verhandlung vom 16. Januar 2020 (Prot. I S. 38). Der Beklage reichte aber auch keine Unter- lagen ein, welche effektive Mehrauslagen für auswärtige Verpflegung von Fr. 160.– belegen würden. Entsprechend sind die von der Klägerin aner- kannten und für ein 60%-Arbeitspensum angemessenen Fr. 132.– pro Mo- nat zu berücksichtigen. j/k) Die Nichtberücksichtigung der vorinstanzlich geltend gemachten Be- darfspositionen "Studiendarlehen" und "Steuern" wurde vom Beklagten nicht gerügt, weshalb der Vorinstanz zu folgen ist. l) Die Vorinstanz führte aus, die vom Beklagten an den Sohn F._____ (gebo- ren am tt.mm.2020) bezahlten Unterhaltsbeiträge von Fr. 620.– sowie die von ihm bezahlten Krankenkassenkosten von Fr. 104.– seien vollständig zu berücksichtigen, da sie weniger als die Hälfte des Überschusses betragen und die Tochter E._____ dadurch nicht zulasten des Sohnes F._____ be- nachteiligt werde (Urk. 2 S. 6 f.). Die Klägerin moniert, dass bei einer Gegenüberstellung des Einkommens und des Bedarfs des Sohnes F._____ lediglich ungedeckte Kosten von Fr. 354.– verbleiben würden, wovon der hälftig betreuende Beklagte Fr. 177.– zu tragen habe. Mehr sei ihm für den Sohn F._____ nicht zu be- rücksichtigen (Urk. 1 S. 7). Der Beklagte führt aus, dass die Vorinstanz le- diglich die Krankenkassenprämie nach KVG berücksichtigt habe, er aber auch für die Kosten der Zusatzversicherung aufkomme, weshalb bei den von ihm übernommenen Krankenkassenkosten der Betrag von Fr. 121.75 zu be- rücksichtigen sei. Des Weiteren sei der Überschuss unter den beiden Kin- dern des Beklagten gleichmässig aufzuteilen (Urk. 12/1 S. 6).
- 15 - Gemäss Richtlinien sind bei der Berechnung des Existenzminimums recht- lich geschuldete Unterhaltsbeiträge zu berücksichtigen, die der Schuldner an nicht in seinem Haushalt wohnende Personen in der letzten Zeit vor der Pfändung nachgewiesenermassen geleistet hat und voraussichtlich auch während der Dauer der Pfändung leisten wird (Richtlinien Ziff. II mit Verweis auf BGE 121 III 20 E. 3a). Leben Eltern ohne richterliche Festsetzung von Unterhaltsbeiträgen getrennt und erfolgt deren Zahlung damit freiwillig, so haben sich der Schuldner und allenfalls der Empfänger darüber auszuwei- sen, dass letzterer tatsächlich darauf angewiesen ist (BGer 7B.135/2002 vom 2. August 2002, E. 3.1). In dieser Beziehung ist hinsichtlich der Berück- sichtigung im Existenzminimum grosse Zurückhaltung am Platze und ist grundsätzlich ein strikter Urkundenbeweis vorausgesetzt (BlSchK 2006 151, S. 152). Der Beklagte führte vor Vorinstanz aus, dass eine definitive Regelung des Unterhalts noch ausstehe und dass die von ihm zu zahlenden Unterhaltsbei- träge für den Sohn F._____ auf einer Vereinbarung mit der Kindsmutter be- ruhten (Urk. 7/87 S. 5). Den vom Beklagten geltend gemachten Unterhalts- zahlungen von monatlich Fr. 620.– liegen damit weder ein Gerichtsentscheid noch eine durch die zuständige Behörde genehmigte Vereinbarung zugrun- de (vgl. Art. 278 ZGB), sondern sie erfolgen auf freiwilliger Basis. Mit den im Recht liegenden Urkunden vermag er sodann nicht zu beweisen, dass diese Unterhaltsbeiträge im von ihm geltend gemachten Ausmass angemessen sind. So finden sich als Beweismittel lediglich die vorgenannte Vereinbarung vom 1. Dezember 2020, ein Kontoauszug sowie eine Versicherungspolice der Krankenkasse in den Akten (Urk. 7/88/6-8). Weitere Belege zu diesem Punkt reichte er auch im Berufungsverfahren nicht ein (vgl. Urk. 12/3, Urk. 11/1-10, Urk. 20/1-4). Da generell Ausführungen zum Bedarf des Soh- nes F._____ fehlen, ist nicht erwiesen, ob dieser tatsächlich auf den von den Eltern vereinbarten Betrag angewiesen ist. Die Zahlungen (in unterschiedli- cher Höhe) an die Kindsmutter belegen dies nicht (vgl. Urk. 7/88/7). Zudem sind lediglich vier Zahlungen von September bis Dezember 2020 ausgewie- sen (2 x Fr. 620.– für September und Oktober 2020 [Beteiligung Sohn
- 16 - F._____ und Baby Erstausstattung] und 2 x Fr. 1'000.– für Dezember 2020 und Januar 2021 [Unterstützungs- und Unterhaltsbeitrag Sohn F._____]; Urk. 7/88/7). Der vom Beklagten geltend gemachte Unterhaltsbeitrag von Fr. 620.– kann somit in seinem Notbedarf nicht berücksichtigt werden. Was die zusätzlich geltend gemachten Krankenkassenkosten von monatlich Fr. 121.75 anbelangt, erscheint es aufgrund der an den Beklagten adressier- ten Krankenkassenpolice, die den Sohn F._____ als Versicherungsnehmer aufführt (vgl. Urk. 7/88/8) und die in der Vereinbarung separat erwähnt wird (vgl. Urk. 7/88/6), hingegen als erwiesen, dass der Beklagte für diese Kosten alleine aufkommt. Sie sind somit in seinem Notbedarf als geschuldete Un- terhaltsbeiträge für den Sohn F._____ zu berücksichtigen. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass im Verfahren betreffend Schuld- neranweisung keine Überschussverteilung vorgenommen wird. Die Über- schussverteilung ist ein Instrument zur Bestimmung des Kinderunterhalts im Rahmen familienrechtlicher Verfahren (vgl. statt vieler BGer 5A_311/2019 vom 11. November 2020, E. 7.2, zur Publikation bestimmt). Bei der Schuld- neranweisung hingegen handelt es sich um ein Zwangsvollstreckungsver- fahren, welches gerade eben voraussetzt, dass der Unterhaltsanspruch der berechtigten Partei bereits durch Urteil oder Vereinbarung verbindlich fest- gesetzt worden ist (BGE 138 III 17; BGer 5A_221/2011 vom 31. Oktober 2011 (in BGE 138 III 11 ff. nicht publizierte E. 4.3); BGer 5P.138/2004 vom 3. Mai 2004, E. 5.3; BGer 5A_791/2012 vom 18. Januar 2013, E. 3; OGer LD140002 vom 5. Februar 2014, E. II.3.4). Die von der Vorinstanz zitierten Lehrmeinungen zu Art. 276a und 287 ZGB (Urk. 2 S. 6 und 7) sind auf die Berechnung des Notbedarfs im Rahmen von Art. 93 SchKG nicht anwend- bar, weshalb auf die entsprechenden Ausführungen der Parteien nicht weiter einzugehen ist.
E. 4.3
Zusammenfassend stellt sich das Existenzminimum des Beklagten wie folgt das: a) Grundbetrag Beklagter Fr. 1'200.– Grundbetrag F._____ Fr. 200.–
- 17 - Grundbetrag E._____ Fr. 133.35 b) Miete Fr. 910.– c) Krankenkasse Fr. 432.15 d) Franchise/Selbstbehalt Fr. 92.55 e) Kommunikation Fr. 0.– f) Haushaltversicherung Fr. 0.– g) Serafe Fr. 0.– h) Mobilität Fr. 85.– i) ausw. Verpfl. Fr. 132.– j) Studiendarlehen Fr. 0.– k) Steuern Fr. 0.– l) Unterhalt F._____ Fr. 121.75 Total gerundet Fr. 3'310.–
E. 5
Die Mittellosigkeit beider Parteien ist ausgewiesen. Der als Überschuss von Einkommen und Bedarf des Beklagten verbleibende Betrag wird ihm direkt vom Lohn abgezogen und für die Deckung der Unterhaltsbeiträge an die Tochter E._____ verwendet. Zudem hat er Schulden (vgl. Urk. 11/10). Andererseits ist aus den vorinstanzlichen Unterlagen ersichtlich, dass die Klägerin ihre Anstellung ver- loren hat und weder über genügendes Einkommen noch über Vermögen verfügt (vgl. Urk. 4/3 S. 4 f., Urk. 7/74/1). Da die Berufungen nicht von vornherein als aussichtlos erschienen und die Parteien auf einen Rechtsvertreter angewiesen waren, ist ihnen die unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung zu gewähren.
E. 6
Gemäss Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO sind Parteientschädigung unabhängig von der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu bezahlen. Ausgangsgemäss ist der Beklagte zur Zahlung einer auf drei Fünftel reduzierten Parteientschädi- gung von Fr. 1'500.– zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer an die Klägerin zu verpflich- ten. Da die Parteientschädigung beim Beklagten voraussichtlich nicht einbringlich sein wird, ist sie Rechtsanwältin lic. iur. X._____ direkt aus der Gerichtskasse
- 19 - auszurichten, wobei der Anspruch mit der Zahlung an den Kanton übergeht (Art. 122 Abs. 2 ZPO). Es wird beschlossen:
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